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(54) Präsentationsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Präsentationsvor-
richtung für Waren, z. B. elektronische Geräte, Haus-
haltsgeräte oder Telefone, umfassend ein Oberteil 1, auf
dem die zu präsentierenden Waren gelagert sind und
das mit einer Mehrzahl von Ausnehmungen 2 versehen
ist, um Trägerelemente 3 für die zu präsentierenden

Waren variabel anzuordnen, wobei das Oberteil 1 min-
destens ein erstes Oberflächenelement 4 und minde-
stens ein dazu winkelig angeordnetes zweites Oberflä-
chenelement 5 aufweist, wobei die dadurch gebildete
Kante 6 zwischen erstem 4 und zweitem Oberflächen-
element 5 nach oben weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Präsentationsvor-
richtung für elektronische Geräte mit den weiteren
Merkmalen des Oberbegriffes des Patentanspruchs 1.
[0002] Zur Präsentation von Waren wie z. B. elektro-
nischen Geräten, insbesondere Geräten der Unterhal-
tungselektronik (z. B. Videokameras, Camcorders,
CD-Player usw.) oder Haushaltsgeräten oder anderen
elektronischen Geräten sind diese oftmals in einem Re-
gal angeordnet, an dessen Rückseite sich ein oder meh-
rere Steckdosen zur Stromversorgung befinden. Die
Geräte sind dabei manchmal mittels elektronischer
Diebstahlsicherungselemente gelagert. Die meist hinter
dem präsentierten Gerät mühevoll versteckten Strom-
kabel beeinträchtigen das Erscheinungsbild und werten
dadurch das präsentierte Produkt ab. Außerdem sind
die Kabel bei derartigen Präsentationsanordnungen
nicht ordentlich gelegt, vielmehr werden diese geknickt
mit der Folge eines eventuellen Kabelbruchs.
[0003] Es sind jedoch auch bereits Präsentationsan-
ordnungen bekannt, deren Oberteil mit einer Mehrzahl
von Ausnehmungen versehen ist, um darin bzw. daran
Trägerelemente für die zu präsentierenden Waren va-
riabel anzuordnen. Je nach Bedarf können dabei ein
oder mehrere Trägerelemente vorgesehen sein. Die va-
riable Anordnung ermöglicht es, je nach Größe des zu
präsentierenden Gegenstandes den dafür notwendigen
Platz bereitzustellen. Mittels der Trägerelemente wer-
den die Produkte konkret positioniert, so dass stets eine
Ordnung und Übersicht erhalten bleibt.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Präsentationsvorrichtung mit den Merk-
malen des Oberbegriffes des Patentanspruchs 1 derart
weiterzubilden, dass diese vielseitig verwendbar ist, da-
mit die zu präsentierenden Produkte optimal und in wer-
bewirksamer Weise gezeigt werden können, wobei die
Präsentationsvorrichtung selbst auch einen ästheti-
schen Gesamteindruck vermittelt, der den Wert des
Produktes oder der Produkte hervorhebt.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die gesamte Lehre
des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Präsentationsvorrichtung ergeben sich aus
den Unteransprüchen 2 - 30.
[0006] Erfindungsgemäß weist das Oberteil minde-
stens ein erstes Oberflächenelement und mindestens
ein dazu winkelig angeordnetes zweites Oberflächen-
element auf, wobei die dadurch gebildete Kante zwi-
schen erstem und zweitem Oberflächenelement nach
oben weist. Nach oben weisen bedeutet, dass die Ober-
flächenelemente so aneinander angrenzen, dass eine
nach außen weisende Kante gebildet wird. Die Oberflä-
chenelemente können dabei insbesondere mindestens
doppelt so lang wie breit sein, so dass gegebenenfalls
eine Mehrzahl von Waren nebeneinander präsentiert
werden können. Die Längsachse bzw. die Längser-
streckung der Oberflächenelemente liegt dabei quer zur
Präsentationsvorrichtung. Durch die beiden winkelig zu-

einander angeordneten Oberflächenelemente werden
zwei verschiedene Ebenen am Oberteil geschaffen, auf
welchen unterschiedliche Produkte präsentiert werden
können. Insbesondere können auf den beiden Ebenen
zusammengehörige Elemente der Produkte präsentiert
werden, z. B. kann auf einer Ebene ein Bildschirm eines
Computers positioniert sein, während auf der dazu
schräg gestellten Ebene die dazugehörige Tastatur an-
geordnet ist. Auf dem einen Oberflächenelement kann
auch nur eine Beschreibung des auf dem anderen Ober-
flächenelement präsentierten Produktes vorgesehen
sein. Insbesondere kann eine Mehrzahl von solchen
Paaren, die jeweils aus einem ersten und zweiten Ober-
flächenelement bestehen (sogenannte Oberflächenele-
mentpaare), vorgesehen sein, wobei die an einem
Oberflächenelementpaar präsentierten Produkte oder
Produktgruppen deren Zusammengehörigkeit vermit-
teln können. Die zwischen dem ersten und zweiten
Oberflächenelement geschaffene Kante ist aber auch
für die Anordnung der Trägerelemente von besonderem
Vorteil, worauf später im Einzelnen eingegangen wird.
Insgesamt wird durch die erfindungsgemäße Präsenta-
tionsvorrichtung eine übersichtliche Zurschaustellung
verschiedenster Produkte ermöglicht, wobei gleichzei-
tig das optische Erscheinungsbild der Präsentationsvor-
richtung den Wert der präsentierten Produkte hervor-
hebt. Zusätzlich können die Waren mittels elektroni-
scher Diebstahlsicherungselemente sicherbar gelagert
sein. Bei den zu präsentierenden Waren kann es sich
um jegliche Art von Produkten handeln, auch wenn im
Folgenden im Wesentlichen elektronische Geräte bei-
spielhaft genannt sind.
[0007] Das erste Oberflächenelement kann waag-
recht angeordnet sein, so dass darauf in einfacher Wei-
se ein Produkt zur Präsentation aufgestellt werden
kann. Gleichzeitig kann dem daran angeordneten Trä-
gerelement eine höhere Stabilisierung zukommen.
[0008] Das zweite Oberflächenelement kann zum er-
sten Oberflächenelement vorzugsweise in einem Au-
ßenwinkel α von 180° < α < 270°, insbesondere in ei-
nem Winkel von 200° < α < 250° angeordnet sein. Das
zweite Oberflächenelement ist damit so geneigt, dass
ein darauf angeordnetes Produkt einerseits gut haltbar
und andererseits für die Kunden gut sichtbar ist.
[0009] Das zweite Oberflächenelement kann hierzu
am unteren Ende einen nach oben weisenden Ab-
schlußbereich aufweisen, so dass ein auf das schräg
angeordnete zweite Oberflächenelement gesetztes
Produkt auf dem Abschlußbereich aufliegt. Bei dem
Produkt kann es sich dabei um das zu präsentierende
Produkt oder auch z. B. um ein Hinweisschild mit Anga-
be der wesentlichen Produktkenndaten oder derglei-
chen handeln.
[0010] Demgegenüber kann das erste Oberflächen-
element am oberen bzw. hinteren Ende mit einem nach
unten weisenden Abschlußbereich versehen sein. Die-
se Abschlußbereiche vermeiden außerdem eine schar-
fe Kante, was für die daran vorbeilaufenden Kabel von
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Vorteil ist. Insbesondere können die Abschlußbereiche
rechtwinklig zum jeweiligen Oberflächenelement ange-
ordnet sein. Weisen das erste und das zweite Oberflä-
chenelement jeweils die gleiche Breite auf, so kann das
jeweilige Bauteil sowohl als erstes als auch als zweites
Oberflächenelement eingesetzt werden. Der Vorteil ist,
dass nur eine Art von Oberflächenelementen zu produ-
zieren ist, was gleichzeitig zu einer Reduzierung der
Fertigungskosten führt.
[0011] Die oben erwähnten Ausnehmungen können
entlang der Kante zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Oberflächenelement angeordnet sein. Die in den
Ausnehmungen angeordneten Trägerelemente werden
somit an einer exponierten Position der Präsentations-
vorrichtung angeordnet, so dass die auf den Trägerele-
menten präsentierten Waren deutlich in den Mittelpunkt
gestellt werden. Außerdem kann das am Kantenbereich
angeordnete Trägerelement mit seiner Unterseite dem
Kantenbereich angepaßt sein und dadurch besonders
stabil auf den Oberflächenelementen befestigt werden.
[0012] Die mindestens zwei Oberflächenelementpaa-
re können in ihrer Gesamtheit nach vorne geneigt sein.
Das bedeutet, dass die Oberflächenelementpaare so
aneinandergereiht sind, dass sie eine im Wesentlichen
stufenförmige bzw. im Zick-Zack nach unten verlaufen-
de Gestaltung aufweisen. Dadurch können alle zu prä-
sentierenden Waren - egal ob sie im vorderen oder im
hinteren Bereich der Präsentationsvorrichtung ange-
ordnet sind - gleichermaßen gezeigt werden. Dem Kun-
den wird damit eine übersichtliche Produktepräsentati-
on geboten.
[0013] Zweckmäßigerweise können das untere Ende
des zweiten Oberflächenelementes eines Oberflächen-
elementpaares sowie das hintere Ende des ersten
Oberflächenelementes eines darunter angeordneten
Oberflächenelementpaares im Wesentlichen in der glei-
chen Höhe liegen, so dass die beiden Oberflächenele-
mentpaare einen zusammengehörigen Gesamtein-
druck vermitteln. Die stufenartige Ausbildung, welche
durch die aneinanderliegenden Oberflächenelement-
paare gebildet wird, wird dadurch deutlich erkennbar.
[0014] Außerdem können dadurch die zwischen den
beiden Oberflächenelementpaaren hindurchgeführten
Kabel von den Kunden nicht bzw. kaum gesehen wer-
den. Ferner ist diese Anordnung der Oberflächenele-
mentpaare platzsparend.
[0015] Wie oben bereits erwähnt, können das erste
und das zweite Oberflächenelement die gleiche Breite
b haben, so dass ein und dieselbe Form sowohl als er-
stes als auch als zweites Oberflächenelement einge-
setzt werden kann. Demnach muß nur eine Form her-
gestellt werden, die sowohl als erstes als auch als zwei-
tes Oberflächenelement verwendet werden kann. Au-
ßerdem wird dadurch das einheitliche Gesamtbild der
Präsentationsvorrichtung unterstrichen.
[0016] Je nach Anforderung kann das erste und das
zweite Oberflächenelement auch eine unterschiedliche
Breite b', b" haben. Die jeweilige Breite der ersten und

zweiten Oberflächenelemente kann davon abhängig
sein, welche Produkte auf dem jeweiligen Oberflächen-
element zu präsentieren sind bzw. wie groß der Platz-
bedarf des jeweiligen Produktes ist. Auch die Größe der
weiter unten näher beschriebenen Präsentationsplatt-
form, die auf den Trägerelementen angeordnet sein
kann, kann die Ausmaße, insbesondere die Breite aber
auch die Länge der Oberflächenelemente beeinflussen
oder festlegen. So kann auch die Höhe der zu präsen-
tierenden Waren für die Breite der Oberflächenelemen-
te wesentlich sein. Zusammenfassend ist also festzu-
stellen, dass die Breite der ersten und zweiten Oberflä-
chenelemente je nach Anforderung vollkommen varia-
bel ist. Auch können die Breiten der ersten und zweiten
Oberflächenelemente von verschiedenen Oberflächen-
elementpaaren unterschiedlich sein.
[0017] Zweckmäßigerweise können mindestens zwei
Oberflächenelementpaare mit parallelem Abstand zu-
einander angeordnet sein, so dass zwischen den Ober-
flächenelementpaaren die stromführenden Kabel der
präsentierten elektronischen Geräte durchgeführt wer-
den können, um unter bzw. hinter der Präsentationsvor-
richtung mit einer Stromquelle verbunden zu werden.
[0018] Zweckmäßigerweise können die Oberflächen-
elemente bzw. die Oberflächenelementpaare randseitig
mit Seitenteilen verbunden sein, so dass eine zusam-
mengehörige Einheit gebildet wird. Hierzu können die
Oberflächenelemente an ihren Randbereichen mit Be-
festigungslaschen versehen sein, mit welchen die Sei-
tenteile verbunden, z. B. verschweißt, vernietet, ver-
schraubt oder dergleichen werden. Die Befestigungsla-
schen können rechtwinklig zu den Oberflächenelemen-
ten angeordnet sein.
[0019] Mit Vorteil können die Seitenteile der pultarti-
gen Neigung des Oberteils bzw. der Oberflächenele-
mentpaare angepaßt sein, was neben dem technischen
Vorteil der optimalen Befestigung auch mit einem opti-
schen Vorteil verbunden ist. Dementsprechend können
die Seitenteile im Wesentlichen und zumindest in einem
Teilbereich dreiecksförmig ausgebildet sein.
[0020] Wie oben bereits angedeutet, können die Trä-
gerelemente im Kantenbereich zwischen dem ersten
und dem zweiten Oberflächenelement angeordnet sein,
womit die Trägerelemente eine besondere und heraus-
ragende Stellung einnehmen, um die darauf angeord-
neten Produkte zur Geltung zu bringen. Außerdem kön-
nen die Trägerelemente in diesem Bereich besonders
stabil angebracht werden.
[0021] Die Trägerelemente können mit ihrer Untersei-
te auf dem Kantenbereich bzw. auf dem ersten und
zweiten Oberflächenelementen aufliegen, so dass die-
se in ihrer Lage stabilisiert sind und ein Kippen verhin-
dert wird.
[0022] Dabei kann die Unterseite der Trägerelemente
derart winkelig ausgebildet sein, dass die Trägerele-
mente im Montageendzustand vertikal verlaufen.
[0023] Die Trägerelemente können aber auch nach
vorne geneigt sein und dadurch die exponierte Stellung
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des darauf befindlichen Produktes noch mehr hervorhe-
ben.
[0024] Die Trägerelemente können im Querschnitt im
Wesentlichen dreiecksförmig ausgebildet sein. Dabei
können die Trägerelemente auf dem Kantenbereich so
angeordnet sein, dass ihre Spitze nach vorne weist.
[0025] Das Trägerelement kann in einfacher Weise
mittels eines eine Ausnehmung von unten durchsetzen-
den Schraubelementes befestigt sein, wobei das
Schraubelement eine nach innen abstehende Wandung
des Trägerelementes durchsetzt. Die nach innen abste-
hende Wandung des Trägerelementes kann dabei an
beiden Innenseiten der V-förmigen Ausbildung anliegen
oder daran angeformt sein. Diese Art der Befestigung
gestaltet sich als äußerst einfach und schnell durchführ-
bar und gewährleistet zudem eine sichere Befestigung
des Trägerelementes.
[0026] Vorteilhafterweise können auf der Oberseite
der Trägerelemente Präsentationsplattformen angeord-
net sein, um die zu präsentierenden Waren darauf an-
zuordnen. So kann beispielsweise auf die Präsentati-
onsplattform ein Bildschirm gestellt werden, der mit un-
terschiedlichen Videogeräten, die auf einer der Oberflä-
chenelemente angeordnet sind, verbunden werden
kann. Somit kann der Kunde unterschiedliche Videoge-
räte über nur eine Bildschirmeinheit austesten. Auf dem
schräg angeordneten Oberflächenelement können ins-
besondere Tastaturen präsentiert werden, die gerade
durch die Schrägstellung besser zu sehen sind.
[0027] Die Präsentationsplattformen können mit Ein-
griffselementen versehen sein, die mit Gegenelemen-
ten an der Oberkante der Trägerelemente zusammen-
wirken. Dadurch ist die Präsentationsplattform drehfest
mit dem jeweiligem Trägerelement verbunden. Außer-
dem wird dadurch die Befestigung mit einer Schraube
erleichtert, da die Präsentationsplattform für die Monta-
ge schon stabil auf dem Trägerelement angeordnet ist.
[0028] Die Präsentationsplattform kann mittels eines
eine Ausnehmung der Präsentationsplattform sowie ei-
ne weitere nach innen abstehende Wandung des Trä-
gerelementes durchsetzenden Schraubelementes be-
festigt werden. Dadurch ist die Präsentationsplattform
sicher befestigt, insbesondere wenn sich darauf das zu
präsentierende Produkt befindet.
[0029] Mit weiterem Vorteil kann ein Unterteil vorge-
sehen sein, das unter dem Oberteil bzw. den Seitentei-
len des Oberteils positioniert ist. In dem Unterteil kön-
nen die zu den elektronischen Geräten führenden
Stromkabel verlegt werden, ohne dass diese für die
Kunden sichtbar sind. Indem die Kabel in dem Unterteil
aufliegen, werden auch die Kabelverbindungen mit den
elektronischen Geräten nicht überbeansprucht. Das
Unterteil kann im Wesentlichen eine Rückwand sowie
eine Bodenfläche aufweisen, auf welche die stromfüh-
renden Kabel gelegt werden können.
[0030] Das Unterteil kann zusätzlich mit Seitenteilen
versehen sein, um gegebenenfalls einen Einblick auf
das Unterteil von außen zu verhindern. Dieser Einblick

kann aber bereits durch die Seitenteile des Oberteils
verhindert werden.
[0031] Das Unterteil kann mit dem Oberteil eine ka-
stenartige Einheit bilden.
[0032] Die Rückkanten der Seitenteile und/oder die
Rückwand der Unterteile können mit Hakenelementen
zum Einhängen der Unterteile bzw. der Seitenteile in ei-
nen Präsentationshalter versehen sein. Dadurch kann
die Präsentationsvorrichtung in die gewünschte Höhe,
z. B. in die durchschnittliche Brusthöhe eines Erwach-
senen, angeordnet werden. Werden dagegen elektroni-
sche Geräte, z. B. Elektronikspielzeug für Kinder, prä-
sentiert, so kann die Präsentationsvorrichtung in eine
niedrigere Höhe gehängt werden.
[0033] Mit Vorteil können die Oberflächenelemente
schienenartig ausgebildet sein, so dass auf ihrer ge-
samten Länge Trägerelemente bzw. die zu präsentie-
renden Waren angeordnet werden können.
[0034] Die Erfindung ist anhand von vorteilhaften
Ausführungsbeispielen in den Zeichnungsfiguren näher
erläutert. Diese zeigen:

Fig. 1-4 jeweils eine perspektivische Darstellung von
verschiedenen Ausführungsvarianten einer
Präsentationsvorrichtung;

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der Prä-
sentationsvorrichtung gemäß Fig. 2 mit ei-
nem darauf angeordneten Trägerelement;

Fig. 6 Seitenansicht auf die Präsentationsvorrich-
tung gemäß Fig. 5;

Fig. 7 perspektivische Darstellung einer weiteren
Ausführungsvariante einer Präsentations-
vorrichtung mit einem aufgesetzten Träge-
relement;

Fig. 8 Explosionsdarstellung der Präsentations-
vorrichtung gemäß Fig. 7;

Fig. 9 Schnittdarstellung der Präsentationsvorrich-
tung gemäß Fig. 7;

Fig. 10 Explosionsdarstellung des Trägerelementes
mit Präsentationsplattform;

Fig. 11 perspektivische Darstellung der Präsentati-
onsvorrichtung gemäß Fig. 7 mit einem Un-
terteil.

[0035] Die in den Figuren dargestellte Präsentations-
vorrichtung dient insbesondere der Präsentation von
elektronischen Geräten, insbesondere Geräten der Un-
terhaltungselektronik wie z. B. Videokameras, Camcor-
ders, CD-Player und dergleichen. Insbesondere können
auch Haushaltsgeräte, wie z. B. Bügeleisen, Kaffeema-
schinen usw. oder Telefone auf den Präsentationsvor-
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richtungen in vorteilhafter Weise gezeigt werden.
[0036] Die jeweilige Präsentationsvorrichtung umfaßt
ein Oberteil 1, auf dem die zu präsentierenden Waren
gelagert sind und das mit einer Mehrzahl von Ausneh-
mungen 2 versehen ist, um Trägerelemente 3 für die zu
präsentierenden Waren variabel anzuordnen (siehe Fi-
guren 5 bis 11). Das Oberteil 1 weist mindestens ein er-
stes Oberflächenelement 4 und mindestens ein dazu
winkelig angeordnetes zweites Oberflächenelement 5
auf, wobei die dadurch gebildete Kante 6 zwischen er-
stem 4 und zweitem Oberflächenelement 5 nach oben
weist. In den Figuren ist die Orientierung der Kante 6
deutlich zu sehen. Durch diese Ausbildung des Ober-
teils ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, das
jeweilige zu präsentierende Produkt bzw. die Trägerele-
mente 3 auf der Vorrichtung anzuordnen. Auf jedem
Oberflächenelement oder Trägerelement 3 können z. B.
zwei unterschiedliche Produkte einer zusammengehö-
rigen Produktgruppe, z. B. Tastatur und Bildschirm an-
geordnet werden.
[0037] Das erste Oberflächenelement 4 ist waagrecht
angeordnet. Je nach Breite b des ersten Oberflächen-
elementes 4 können darauf Waren positioniert werden,
so z. B. bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 2. Die
waagrechte Anordnung der jeweils ersten Oberflächen-
elemente 4 sorgt auch dafür, dass bei mehreren Ober-
flächenelementen eine im Wesentlichen stufenförmige
Ausbildung der Präsentationsvorrichtung realisiert wird.
[0038] Das zweite Oberflächenelement 5 ist zum er-
sten Oberflächenelement in einem Außenwinkel α von
ca. 230° angeordnet. Je nach Bedarf kann natürlich ein
anderer Außenwinkel α gewählt werden.
[0039] Das zweite Oberflächenelement 5 weist am
unteren Ende einen nach oben weisenden Abschlußbe-
reich 7 auf, so dass auch auf das zweite, schräg gestell-
te Oberflächenelement 5 Waren positioniert werden
können, indem sie auf dem Abschlußbereich 7 auflie-
gen.
[0040] Ebenso weist auch das erste Oberflächenele-
ment 4 am oberen bzw. hinteren Ende einen nach unten
weisenden Abschlußbereich 8 auf (sichtbar in den Figu-
ren 8 und 9). Dieser Abschlußbereich 8 verhindert eine
scharfe Endkante und ist somit für die daran entlang ge-
führten Kabel von Vorteil.
[0041] Die Ausnehmungen 2, an welchen die Träge-
relemente 3 für die zu präsentierenden Waren angeord-
net werden, sind entlang der Kante 6 zwischen erstem
4 und zweitem Oberflächenelement 5 angeordnet. Die
Trägerelemente 3 werden dadurch an einer bereits im
Oberteil 1 hervorgehobenen Stellung angebracht. Der
Ort der Produktpräsentation wird damit auf den Träge-
relementen 3 bzw. auf den darauf angeordneten Prä-
sentationsplattformen in den Mittelpunkt gerückt, so
dass dem präsentierten Produkt ein ganz besonderer
Wert verliehen wird.
[0042] Wie z. B. in den Figuren 3 und 4 sowie 7 bis 9
gezeigt ist, sind dort zwei Paare von ersten 4 und zwei-
ten Oberflächenelementen 5 (Oberflächenelementpaa-

re 9) vorgesehen, die in ihrer Höhe versetzt zueinander
angeordnet sind. Natürlich kann je nach Bedarf eine
Mehrzahl von Oberflächenelementpaaren 9 vorgese-
hen sein. Indem die Oberflächenelementpaare 9 in ihrer
Höhe versetzt zueinander angeordnet sind, können so-
wohl die im unteren Bereich als auch die im oberen Be-
reich angeordneten Waren gleichermaßen gesehen
werden.
[0043] In ihrer Gesamtheit sind die zwei Oberflächen-
elementpaare 9 pultartig nach vorne geneigt. Das unte-
re Ende des zweiten Oberflächenelementes 5 eines
oberen Oberflächenelementpaares 9 sowie das hintere
Ende des ersten Oberflächenelementes 4 eines darun-
ter angeordneten Oberflächenelementpaares 9 liegen
im Wesentlichen in der gleichen Höhe, wodurch die
nach unten von den zu präsentierenden Waren verlau-
fenden Kabel von den Betrachtern nicht gesehen wer-
den können. Außerdem wird dadurch die Zusammen-
gehörigkeit der beiden Oberflächenelementpaare 9 zu
einem gemeinsamen Oberteil 1 gezeigt.
[0044] Bei den Ausführungsformen in den Figuren 2,
5 bis 9 sowie 11 haben die ersten 4 und zweiten Ober-
flächenelemente 5 stets die gleiche Breite b. Wie oben
bereits erwähnt, können die ersten 4 und zweiten Ober-
flächenelemente 5 jedoch auch eine unterschiedliche
Breite b' und b" haben, wie dies in den Ausführungsva-
rianten gemäß den Figuren 3 und 4 gezeigt ist. Diese
unterschiedliche Breite kann gegebenenfalls von der
Größe der auf den Trägerelementen 3 angeordneten
Präsentationsplattformen oder auch einfach von der
Größe der präsentierten Waren abhängig sein.
[0045] Sind zwei Oberflächenelementpaare 9 vorge-
sehen, sind diese stets mit parallelem Abstand zuein-
ander angeordnet. So können die Kabel von den prä-
sentierten Waren zwischen den Oberflächenelement-
paaren 9 nach unten zu einer Stromquelle geführt wer-
den.
[0046] Die Oberflächenelemente 4, 5 bzw. die Ober-
flächenelementpaare 9 sind randseitig mit Seitenteilen
10 verbunden und werden so in ihrer Lage stabilisiert.
Die Seitenteile 10 sind der pultartigen Neigung des
Oberteils 1 bzw. der Oberflächenelementpaare 9 ange-
paßt. Die Seitenteile 10 sind in ihrem hinteren Teilbe-
reich im Wesentlichen dreiecksförmig ausgebildet, wo-
durch ihnen die aufgrund der dazwischen angeordneten
Oberflächenelementpaare 9 notwendige Festigkeit und
Stabilität gegeben wird. Außerdem wird durch diese Ge-
staltung der Seitenteile 10 der Einblick von der Seite er-
schwert.
[0047] Im Folgenden wird auf die Figuren 5 bis 11 Be-
zug genommen. Die Trägerelemente 3 sind im Kanten-
bereich zwischen dem ersten 4 und zweiten Oberflä-
chenelement 5, wo die Ausnehmungen 2 vorgesehen
sind, angeordnet. Dabei liegen die Trägerelemente 3 mit
ihrer Unterseite 11 auf dem Kantenbereich bzw. auf dem
ersten 4 und zweiten Oberflächenelement 5 auf. Die
Trägerelemente 3 sind dadurch sehr stabil auf dem
Oberteil 1 befestigt, insbesondere wenn noch das Ge-
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wicht der präsentierten Ware darauf einwirkt. Die Unter-
seite 11 der Trägerelemente 3 ist derart winkelig ausge-
bildet, dass die Trägerelemente 3 im Montageendzu-
stand leicht nach vorne geneigt sind, so dass die darauf
präsentierte Ware dem Kunden sozusagen "entgegen-
gereicht wird". Die Trägerelemente 3 sind im Quer-
schnitt V-förmig ausgebildet (vgl. Fig. 10) und sind dabei
auf dem Kantenbereich so angeordnet, dass ihre Spitze
12 nach vorne weist.
[0048] Das Trägerelement 3 ist mittels eines eine
Ausnehmung 2 von unten durchsetzenden Schraubele-
mentes 13 befestigt, wobei das Schraubelement 13 eine
nach innen abstehende Wandung 14 des Trägerele-
mentes 3 durchsetzt (siehe Fig. 9). Auf der Oberseite
15 der Trägerelemente 3 sind Präsentationsplattformen
16 angeordnet, auf welche die präsentierten Waren vor-
zugsweise gestellt werden. Natürlich können - wie oben
beschrieben - weitere Waren oder zu dem auf der Prä-
sentationsplattform präsentierten Hauptprodukt ergän-
zende Waren z. B. auf dem zweiten Oberflächenele-
ment 5, angeordnet sein.
[0049] Zur Befestigung der Präsentationsplattformen
16 an den Trägerelementen 3 sind die Präsentations-
plattformen 16 mit Eingriffselementen 17, z. B. Ausneh-
mungen, versehen, die mit Gegenelementen 18 an der
Oberkante der Trägerelemente 3 zusammenwirken. Die
Präsentationsplattform 16 ist dadurch drehfest mit dem
Trägerelement 3 verbunden. Zur Endmontage ist die
Präsentationsplattform 16 mittels eines eine Ausneh-
mung 19 der Präsentationsplattform 16 sowie eine wei-
tere nach innen abstehende Wandung 20 des Träge-
relementes 3 durchsetzenden Schraubelementes 21
befestigt. Die gesamte Montage des Trägerelementes
3 mit der Präsentationsplattform 16 auf dem Oberteil 1
erweist sich demnach als äußerst einfach und schnell
durchführbar, wobei eine Positionsänderung des Träge-
relementes 3 mit nur geringem Zeitaufwand durchführ-
bar ist.
[0050] Bei der Ausführungsvariante in Fig. 11 ist ein
Unterteil 22 vorgesehen, das unter dem Oberteil 1 bzw.
unter den Seitenteilen 10 des Oberteils 1 positioniert ist.
Das Unterteil 22 weist eine Rückwand 23 sowie eine Bo-
denfläche 24 auf. Die von den Waren nach unten ge-
führten Kabel können somit auf der Bodenfläche 24 des
Unterteils 22 abgelegt werden, ohne dass diese für den
Betrachter von vorne sichtbar sind.
[0051] Um die Präsentationsvorrichtung in die richtige
Höhe zu bringen, sind die Rückkanten 25 der Seitenteile
10 sowie die Rückwand 23 der Unterteile 22 randseitig
mit Hakenelementen 26 zum Einhängen der Seitenteile
10 bzw. der Unterteile 22 in einen Präsentationshalter
(nicht dargestellt) versehen.
[0052] Die Oberflächenelemente 4, 5 sind im Wesent-
lichen schienenartig ausgebildet, so dass eine Mehrzahl
von Waren und auch Trägerelementen 3 mit ihren Prä-
sentationsplattformen 16 Platz finden.

Patentansprüche

1. Präsentationsvorrichtung für Waren, z. B. elektroni-
sche Geräte, Haushaltsgeräte oder Telefone, um-
fassend

- ein Oberteil (1), auf dem die zu präsentieren-
den Waren gelagert sind und das mit einer
Mehrzahl von Ausnehmungen (2) versehen ist,
um Trägerelemente (3) für die zu präsentieren-
den Waren variabel anzuordnen,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Oberteil (1) mindestens ein erstes Oberflä-
chenelement (4) und mindestens ein dazu winkelig
angeordnetes zweites Oberflächenelement (5) auf-
weist, wobei die dadurch gebildete Kante (6) zwi-
schen erstem (4) und zweitem Oberflächenelement
(5) nach oben weist.

2. Präsentationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Oberflächenelement (4) waagrecht ange-
ordnet ist.

3. Präsentationssystem nach einem der Ansprüche 1
oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Oberflächenelement (5) zum ersten
Oberflächenelement (4) in einem Außenwinkel α
von 180° < α < 270°, insbesondere 200° < α < 250°,
angeordnet ist.

4. Präsentationssystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Oberflächenelement (5) am unteren En-
de einen nach oben weisenden Abschlußbereich
(7) aufweist.

5. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Oberflächenelement (4) am oberen bzw.
hinteren Ende einen nach unten weisenden Ab-
schlußbereich (8) aufweist.

6. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen (2) entlang der Kante (6) zwi-
schen erstem (4) und zweitem Oberflächenelement
(5) angeordnet ist.

7. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei Paare von ersten (4) und zweiten
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Oberflächenelementen (5) (Oberflächenelement-
paare (9)) vorgesehen sind, die in ihrer Höhe ver-
setzt zueinander angeordnet sind.

8. Präsentationsvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

die mindestens zwei Oberflächenelementpaare (9)
in ihrer Gesamtheit pultartig nach vorne geneigt
sind.

9. Präsentationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass
das untere Ende des zweiten Oberflächenelemen-
tes (5) eines oberen Oberflächenelementpaares (9)
sowie das hintere Ende des ersten Oberflächenele-
mentes (4) eines darunter angeordneten Oberflä-
chenelementpaares (9) im Wesentlichen in der glei-
chen Höhe liegen.

10. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das erste (4) und das zweite Oberflächenelement
(5) die gleiche Breite b haben.

11. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das erste (4) und das zweite Oberflächenelement
(5) eine unterschiedliche Breite b', b" haben.

12. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei Oberflächenelementpaare (9) mit
parallelem Abstand zueinander angeordnet sind.

13. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenelemente (4, 5) bzw. die Oberflä-
chenelementpaare (9) randseitig mit Seitenteilen
(10) verbunden sind.

14. Präsentationsvorrichtung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Seitenteile (10) der pultartigen Neigung des
Oberteils (1) bzw. der Oberflächenelementpaare
(9) angepaßt sind.

15. Präsentationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenteile (10) im Wesentlichen und zumindest
teilweise dreiecksförmig ausgebildet sind.

16. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-

gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Trägerelemente (3) im Kantenbereich zwischen
erstem (4) und zweitem Oberflächenelement (5) an-
geordnet sind.

17. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerelemente (3) mit ihrer Unterseite (11) auf
dem Kantenbereich bzw. auf den ersten (4) und
zweiten Oberflächenelementen (5) aufliegen.

18. Präsentationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 16 oder 17,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Unterseite (11) der Trägerelemente (3) derart
winkelig ausgebildet ist, dass die Trägerelemente
(3) im Montageendzustand vertikal verlaufen.

19. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Trägerelemente (3) im Querschnitt im Wesent-
lichen V-förmig oder dreiecksförmig ausgebildet
sind.

20. Präsentationsvorrichtung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Trägerelemente (3) auf dem Kantenbereich so
angeordnet sind, dass ihre Spitze (12) nach vorne
weist.

21. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Trägerelement (3) mittels eines eine Ausneh-
mung (2) von unten durchsetzenden Schraubele-
mentes (13) befestigt ist, wobei das Schraubele-
ment (13) eine nach innen abstehende Wandung
(14) des Trägerelementes (3) durchsetzt.

22. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Oberseite (15) der Trägerelemente (3) Prä-
sentationsplattformen (16) angeordnet sind.

23. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Präsentationsplattformen (16) mit Eingriffsele-
menten (17) versehen sind, die mit Gegenelemen-
ten (18) an der Oberkante der Trägerelemente (3)
zusammenwirken.

24. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

11 12



EP 1 459 657 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass
die Präsentationsplattform (16) mittels eines eine
Ausnehmung (19) der Präsentationsplattform (16)
sowie eine weitere nach innen abstehende Wan-
dung (20) des Trägerelementes (3) durchsetzen-
den Schraubelementes (21) befestigt ist.

25. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
ein Unterteil (22) vorgesehen ist, das unter dem
Oberteil (1) bzw. den Seitenteilen (10) des Oberteils
(1) positioniert ist.

26. Präsentationsvorrichtung nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Unterteil (22) eine Rückwand (23) sowie eine
Bodenfläche (24) aufweist.

27. Präsentationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 25 oder 26,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Unterteil (22) Seitenteile aufweist.

28. Präsentationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 25 - 27,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Unterteil (22) mit dem Oberteil (1) eine kasten-
artige Einheit bildet.

29. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Rückkanten (25) der Seitenteile (10) und/oder
die Rückwand (23) der Unterteile (22) mit Haken-
elementen (26) zum Einhängen der Seitenteile (10)
bzw. der Unterteile (22) in einen Präsentationshal-
ter versehen sind.

30. Präsentationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflächenelemente (4, 5) im Wesentlichen
schienenartig ausgebildet sind.
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